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Α. Einleitung: 
Fragestellung, Gang der Darstellung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Rechtsprechung des United States Supreme 
Court und des Bundesverfassungsgerichts  auf ihre Grenzen hin zu untersu-
chen. Im Mittelpunkt steht dabei die Suche nach solchen Grenzen, die das 
jeweilige Gericht seiner Rechtsprechungskompetenz selbst zieht. Aus rechts-
vergleichender Perspektive sollen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen Supreme Court und Bundesverfassungsgericht  deutlich gemacht 
werden. 

Wann nehmen die Gerichte einen Fall zur Entscheidung an und warum? 
Wie hoch und wie flexibel sind die Zulässigkeitshürden, die überwunden 
werden müssen? Wie intensiv ist die Verfassungskontrolle  im Rahmen der 
Auseinandersetzung in der Sache und wovon hängt dies im einzelnen ab? 
Welche Möglichkeiten zur Ausdifferenzierung  der Entscheidungen werden 
genutzt? Wo sehen die Gerichte die Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit,  wo 
die Grenzen der ihnen zugewiesenen Funktion? Gibt es Umorientierungen 
oder gar Brüche in der grenzenbezogenen Rechtsprechung? 

Diese Fragen konkretisieren die wesentlichen Bestandteile des Untersu-
chungsgegenstandes. Sie sind eingebettet in Betrachtungen zur Rolle des je-
weiligen Gerichts in seiner staatlichen Ordnung, zu seinen Kompetenzen, sei-
nem Selbstverständnis und der Wahl seiner Mitglieder. Ein Vergleich zwi-
schen Supreme Court und Bundesverfassungsgericht  erscheint unter anderem 
deshalb besonders reizvoll, weil deren Unterschiede im Hinblick auf Organi-
sationsform und Rechtskultur mit der identischen Funktion der Verfassungs-
kontrolle in zwei gleichermaßen demokratischen, gewaltenteilig organisierten 
Gemeinwesen korrespondieren. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile, den Amerikateil, den Deutschland-
teil, der bereits zahlreiche vergleichende Elemente enthält, und den übergrei-
fenden Vergleichsteil. Im Amerikateil soll dem Betrachter der Supreme Court 
als eine in 200 Jahren gewachsene Institution des amerikanischen Rechtsle-
bens nähergebracht werden. Daher, und weil es insoweit an neueren deutsch-
sprachigen Übersichten fehlt, geht ein themenorientierter geschichtlicher Ab-
riß den Überlegungen zu den Grenzen der Rechtsprechung des Supreme 
Court voran. Der Deutschlandteil lehnt sich in seiner Struktur an diejenige 
des Amerikateils an und unternimmt in Einzelfragen — wo immer möglich -
den Versuch, vergleichende Querverbindungen zur amerikanischen Situation 
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herzustellen. Des weiteren wird die hierzulande schon seit langem in Lehre 
und Rechtsprechung kontrovers geführte Diskussion über die Grenzen der 
Verfassungsgerichtsbarkeit  berücksichtigt. Sie reicht insofern über die hier 
behandelte Thematik hinaus, als sie auf der Suche nach Grenzen ist, die dem 
Gericht vorausliegen, etwas, was bei selbst entwickelten Grenzen grundsätz-
lich nicht der Fall sein kann. Im Vergleichsteil geht es schließlich darum, die 
für die beiden Länder gefundenen Ergebnisse unter methodischen und mate-
riellen Gesichtspunkten miteinander zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede herauszuarbeiten. 

Angesichts der Reichweite und des Querschnittcharakters des Themas muß 
sich die Arbeit auf eine exemplarische Darstellung beschränken.1 Das von 
den Verfassungsgerichten  Gesagte bildet regelmäßig den Ausgangspunkt und 
steht im Zweifel gegenüber der Rezeption der entsprechenden Entscheidung 
im Vordergrund. Der Zugriff  zum Thema ist, der rechtsvergleichenden Auf-
gabenstellung entsprechend, sowohl „amerikanisch" als auch „deutsch". Als 
„amerikanisch" ist dabei - der amerikanischen Rechtskultur des „case law 
system" entsprechend - die induktive Vorgehensweise und das Bemühen um 
Einbeziehung rechtstatsächlicher Beobachtungen anzusehen. Der den wichti-
geren Entscheidungen zugrundeliegende Sachverhalt wird kurz dargestellt. 
Darüber hinaus wird auch immer wieder das geschichtliche und politische 
Umfeld der Entscheidungen miteinbezogen. Es liefert  nicht selten aufschluß-
reiche Informationen, die sich auf die Frage nach den Grenzen der Recht-
sprechung auswirken. Andererseits wird auf der rechtskulturellen Grundlage 
eines kontinentaleuropäischen „code law system" der Versuch unternommen, 
die Vielzahl von Entscheidungen dogmatisch zu ordnen, Fallgruppen und 
Oberbegriffe  zu bilden und abstrakte, Vorhersehbarkeit liefernde Kriterien 
herauszuarbeiten, die nicht bei der nächsten Entscheidung gleich wieder von 
lediglich sachverhaltsbedingten Unterschieden überspült werden können. In 
diesen letztgenannten Komponenten liegt der typisch „deutsche" Zugang zum 
Thema. 

1 Nicht behandelt wird z.B. das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts  zur europäi-
schen Gerichtsbarkeit. 



Β. Vereinigte Staaten von Amerika 

I. Der Supreme Court 

1. Aufbau, Zuständigkeiten und Verfahren1 

Der Supreme Court bildet das Oberste Bundesgericht der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Er besteht aus nur einer Kammer mit neun Richtern, dem 
Chief Justice und acht weiteren, sog. Associate Justices. Die Richter werden 
vom Präsidenten mit Zustimmung des Senats ernannt.2 

Als Oberstes Bundesgericht steht der Supreme Court an der Spitze des aus 
zwei weiteren Instanzen zusammengesetzten Zuges der Bundesgerichtsbar-
keit, der 91 erstinstanzliche District Courts und 13 Courts of Appeals umfaßt. 
Die Zuständigkeit der Bundesgerichte ist in Art. III, Section 2 der Verfassung 
abschließend geregelt. Daneben verfugen die Einzelstaaten über eigene Ge-
richtssysteme, deren oberste Instanz häufig den Namen „Supreme Court" (des 
jeweiligen Staates) trägt. 

Im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht  ist der United States Supre-
me Court kein genuiner Verfassungsgerichtshof,  der etwa nur über spezifi-
sches Verfassungsrecht  zu befinden hätte. Vielmehr war er in erster Linie als 
reines Rechtsmittelgericht gedacht, und zwar sowohl gegenüber Rechtsstrei-
ten, die vor den Bundesgerichten ausgetragen werden, wie auch gegenüber 
bestimmten Streitigkeiten, die ihren Ausgang vor den Einzelstaatsgerichten 
nehmen. Daneben verfugt er über eine, allerdings zahlenmäßig kaum ins Ge-
wicht fallende, erstinstanzliche Zuständigkeit. Mit der 1803 von ihm selbst 
postulierten und inzwischen allgemein akzeptierten Kompetenz zur inzidenten 
Normenkontrolle ist ihm allerdings eine bedeutsame verfassungsrechtliche 
Komponente zugewachsen, die es rechtfertigt,  ihn fur unsere Zwecke primär 
als Verfassungsgericht  anzusehen.3 

Von besonderer praktischer Bedeutung für seine Funktion als Rechtsmittel-
instanz sind die die Appellationszuständigkeit begründenden Normen von 28 

1 Die nachfolgenden Bemerkungen sollen einen schwerpunktartigen Überblick liefern. 
Für Einzelheiten vgl. Brugger,  Einführung, § 3 I, S. 13 ff.,  sowie Wieland,  Zugang, II, 
S. 343 ff.,  jeweils m.w.N. 

2 Zum Berufungsverfahren  für Supreme Court Richter vgl. unten 3. 
3 „(I)t is in the area of constitutional law that the (Supreme) Court performs its most 

distinctive function", Freund , S. 18. 

2 Rau 


